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Vorwort

				Verstreute	Beiträge	zur	Resozialisierung	gibt	es	viele	in	deneinschlägigen	Fachzeitschriften,	und	im	Handbuch	Resozialisierung,dessen	Mitherausgeber	ich	von	Beginn	an	über	vier	Au�lagen	bin,	sindwichtige	Aspekte	in	35	Beiträgen	auf	mehr	als	700	Seiten	sehrgrundlegend	zusammengefasst.1	Dieses	neue	Lehrbuch	für	Studiumund	Praxis	soll	durch	das	systematische	Behandeln	von	15	Themen	der»Resozialisierung	durch	Soziale	Arbeit«	aus	einer	Feder	und	seinempraxisnahen	didaktischen	Au�bau	eine	andere	Qualität	gewinnen.Neben	Sozialarbeiter_innen	können	sich	auch	Jurist_innen	undPsycholog_innen	für	den	Beitrag	der	Sozialen	Arbeit	zurResozialisierung	interessieren.Das	Lehrbuch	will	zugleich	ein	Lernbuch	sein	und	ist	deshalb	in	15Lektionen	mit	Praxisbezug	und	vertiefenden	Literaturhinweisengegliedert.	Jede	dieser	Lektionen	im	Umfang	von	etwa	sieben	bisfünfzehn	Seiten	ist	in	etwa	ein	bis	zwei	Stunden	zu	lesen	oder	miteinem	Workload	von	zwei	bis	drei	Stunden	zu	bearbeiten.	DieserAu�bau	erscheint	mir	nach	mehr	als	35	Jahren	Erfahrung	in	der	Lehrezu	Themen	der	Resozialisierung	an	verschiedenen	Hochschulen	aufBachelor	und	Masterniveau	und	in	der	Weiterbildung	als	besondersgeeignet	für	den	Studienbetrieb.Die	einzelnen	Lektionen	erörtern	die	jeweiligen	Fragestellungen	aufdem	aktuellen	Niveau	der	konzeptionellen	Entwicklung,	destheoretischen	Diskurses,	des	kriminologischen	Erkenntnisstandeseinschließlich	entsprechender	Daten	zur	deutschen	Kriminalpolitik	undder	Praxis.	Die	Anzahl	der	Lektionen	und	deren	Umfang	sowie	dieAusrichtung	auf	den	Kompetenzerwerb	ermöglichen	eine	Verwendungim	Studium.	Aber	auch	für	die	Praxis	ist	ein	gezieltes	Nachschlagen	fürspezi�ische	Arbeitsfelder	gut	möglich.



	 Berlin	im	Januar	2020Heinz	Cornel
1								Cornel/Kawamura-Reindl/Sonnen	2018.
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Einleitung

				Resozialisierung	durch	Soziale	Arbeit	ist	eng	verbunden	mitspezi�ischen	Arbeitsfeldern	wie	z.	B.	der	Jugendhilfe	im	Strafverfahren,der	Bewährungshilfe,	der	Gerichtshilfe,	der	Sozialen	Hilfe	imStrafvollzug	und	der	Freien	Straffälligenhilfe.	So	sehr	diese	Verortungnaheliegt	und	möglicherweise	auch	eine	erste	Orientierung	gibt,	sosehr	beinhaltet	sie	auch	in	zweifacher	Weise	eine	unzulässigeBeschränkung:	Delinquenz	ist	zum	einen	in	allen	Lebensbereichenanzutreffen,	weil	sie	alltäglich	ist,	und	deshalb	haben	auchSozialarbeiter	und	Sozialarbeiterinnen	außerhalb	der	oben	genanntenspezi�ischen	Arbeitsfelder,	beispielsweise	in	der	offenen	Jugendarbeitund	Heimerziehung,	in	der	Schule	und	Suchtberatung,	mit	Delinquenzzu	tun,	möglicherweise	einen	kriminal-	oder	gewaltpräventiven	Auftragund	mit	Resozialisierung	zu	tun.	Zum	zweiten	aber	ist	Resozialisierungnicht	zu	leisten	ohne	intensive	Vernetzung	aller	Sozialer	Dienste,Institutionen	und	Leistungsträger.	Verbindliche	Kooperationen	könnenund	müssen	Stigmatisierungen,	Ausgrenzungen	und	strafendemEinschluss	entgegenwirken,	denn	Delinquenz	ist	keine	Eigenschafteiner	gesellschaftlichen	Minderheit,	sondern	Produkt	einergesellschaftlichen	Zuschreibung.	Die	Profession	der	Sozialen	Arbeitmuss	sich	ihrer	eigenen	Rolle	in	diesem	Kriminalisierungsprozess	klarwerden	–	auch	diesem	Ziel	soll	dieses	Lehrbuch	dienen.	Zu	diesemZweck	werden	zunächst	Begriff	und	Zielsetzung	der	Resozialisierungerörtert,	dann	das	Verhältnis	zur	Sozialen	Arbeit	unterunterschiedlichen	Perspektiven	betrachtet	und	schließlichunterschiedliche	Institutionen,	Handlungsmethoden	und	Hilfeartenzum	Thema	gemacht.	Die	letzten	Lektionen	beschäftigen	sich	mitspezi�ischen	Lebenswelten	und	Kompetenzen	sowie	arbeitsfeld-	undzielgruppenübergreifenden	Aspekten.



Beginnend	mit	Lektion	6	wird	anhand	einer	Fallgeschichte	versucht,Lebenslagen	und	Lebenswelten	straffällig	gewordener	Menschendarzustellen,	um	so	das	Hilfesystem,	die	Hilfemöglichkeiten	dersozialen	Arbeit,	rechtliche	Grundlagen	mit	den	vorhandenenInstitutionen	und	das	methodische	Vorgehen	besser	verständlich	zumachen.	Diese	Fallgeschichte	soll	Übungen	hinsichtlich	verschiedenerInstitutionen	und	Hilfeleistungen	ermöglichen	und	richtet	ihren	Fokusauf	die	Resozialisierung	durch	Soziale	Arbeit.	Es	sei	schon	hier	daraufhingewiesen,	dass	diese	Fallkonstellationen	mit	einem	Hilfebedarf	zurResozialisierung	durch	Soziale	Arbeit	weder	internationale	Verbrechenund	Wirtschaftskriminalität	mit	viel	größeren	Schäden	ignorieren	nochdie	Tatsache,	dass	ein	bedeutender	Anteil	der	Delinquenz	unentdecktim	Dunkelfeld	bleibt.	Die	Fallübung	mit	ihren	spezi�ischenAusprägungen	folgt	allein	didaktischen	Überlegungen.



Lek�on 1:   Was bedeutet Resozialisierung in
welchen kriminalpoli�schen Kontexten?

				Der	Begriff	der	Resozialisierung	wird	inzwischen	seit	mehr	als	hundertJahren	im	Kontext	des	Strafvollzugs	und	der	Straffälligenhilfeverwendet2,	wenn	es	um	die	Wiedereingliederung	straffälliggewordener	Menschen	geht.	Noch	bevor	die	De�inition	vertiefend	inihrer	Genese	betrachtet	wird,	sollen	kurz	die	unterschiedlichenMutmaßungen	über	den	Anlass	einer	solchen	Wiedereingliederungerörtert	werden.	Stellt	eine	Straftat	selbst	den	Täter	oder	die	Täterinaußerhalb	der	Gesellschaft,	so	dass	eine	Wiedereingliederungnotwendig	ist?	Ist	das	gegebenenfalls	bei	jeder	Straftat	so,	also	auch	beieinem	Bagatelldelikt	oder	einem	Steuerdelikt	eines	sozial	ansonstenunauffälligen	Managers?	Das	wäre	insofern	erstaunlich,	als	schon	derfranzösische	Soziologe	Emile	Durkheim	vor	120	Jahren	feststellte,	dassKriminalität	ein	normales	Phänomen	darstellt3,	und	diekriminologische	Dunkelfeldforschung	viele	Male	erwiesen	hat,	dassmehr	als	80	%	aller	Menschen	bereits	Straftaten	begangen	haben.Müssen	diese	danach	alle	resozialisiert	bzw.	wieder	eingegliedertwerden?	Oder	müssen	nur	die	resozialisiert	werden,	deren	Delinquenzals	Folge	ihrer	sozialen	Lebenslage	oder	persönlichen	Probleme,biogra�ischen	Benachteiligungen	und	mangelnden	sozialenKompetenzen	gesehen	wird?	Wer	erkennt	solche	möglichen	Ursachenund	wer	sollte	die	Konsequenzen	festlegen?	Die	Gerichte	sind	für	solcheEntscheidungen	wenig	kompetent	und	haben	auch	mit	derSchuldfeststellung	und	Festlegung	der	Sanktion	eine	andere	Aufgabe,wenngleich	sie	gem.	§	46	StGB	»die	Wirkungen,	die	von	der	Strafe	fürdas	künftige	Leben	des	Täters	in	der	Gesellschaft	zu	erwarten	sind«,berücksichtigen	müssen.	Möglicherweise	ist	auch	die



Wiedereingliederung	vor	allem	deshalb	nötig,	weil	die	Stigmatisierung,Kriminalisierung,	Bestrafung	und	das	Einsperren	des_derDelinquent_in	diese_n	aus	der	Gesellschaft	ausgegliedert	undausgegrenzt	haben.	Dann	wäre	der	Anlass	und	der	Grund	derResozialisierung	vor	allem	die	vorangegangene	Reaktion	auf	dasstra�bare	Verhalten,	mit	klaren	Konsequenzen	für	eine	rationaleKriminalpolitik.	Schon	zu	Beginn	der	Klärung	des	Begriffs	derResozialisierung	zeigt	sich,	wie	eng	dieser	mit	den	Vorstellungen	vonden	Kriminalitätsursachen	und	Strategien	sozialer	Kontrolle	verbundenist.Der	Begriff	Resozialisierung	ist	entgegen	dem	ersten	Anscheinweniger	ein	Fachbegriff	mit	klar	de�inierter	Bedeutung	als	vielmehrSynonym	für	ein	ganzes	Programm,	das	in	verschiedenenAusprägungen	bezogen	auf	den	Strafvollzug,	aber	auch	im	Zugeverschiedener	in	den	letzten	hundert	Jahren	entstandener	ambulantersozialer	Hilfen	und	Unterstützungsformen	als	Reaktion	auf	Delinquenzdie	so	genannte	gerechte	Vergeltung4	ersetzt	hat,	ersetzen	will	oderauch	nur	als	Substitut	jener	Stra�legitimation	fungiert.5	Aus	den	zweiWortbestandteilen	»Re«	und	»Sozialisierung«	allein	wird	man	auf	dieBedeutung	nicht	schließen	können.	Das	aus	dem	lateinischenkommende	Prä�ix	›Re‹	deutet	darauf	hin,	dass	etwas	zurückgeführtoder	wiederhergestellt	werden	soll,	aber	der	Ursprung	des	zweitenWortteils	ist	nicht	eindeutig	geklärt,	obwohl	dies	für	die	Bedeutungselbst	von	Belang	sein	kann:	Sozialisierung	kann	sich	einfach	auf	dieGesellschaft	beziehen,	so	dass	mit	Resozialisierung	dieWiedereingliederung	in	die	Gesellschaft	oder	die	Rückführung	in	dieGesellschaft	gemeint	ist.	Man	kann	den	Wortteil	›Sozialisierung‹	aberauch	als	aus	der	Sozialisationstheorie	abgeleitet	begreifen,	als	einenProzess,	in	dem	mehr	oder	weniger	intentional	gelernt	wird.	DieserBezug	auf	die	Sozialisation	darf	aber	nicht	zu	zwei	Fehlern	verleiten:Zum	einen	sind	straffällig	gewordene	Menschen	nicht	unsozialisiert,sondern	hatten	gegebenenfalls	in	ihrem	Sozialisationsprozess	nureingeschränkte	Möglichkeiten,	soziale	Kompetenzen	zu	erwerben.	Einnicht-sozialisierter	Mensch	ist	nicht	lebensfähig	und	nur	alskonstruiertes	stigmatisierendes	Feindbild	denkbar.6	Zum	Zweiten	darfdie	Anlehnung	an	die	primäre	und	sekundäre	Sozialisation	in	derKindheit	und	Jugend	nicht	dazu	führen,	dass	man	sich	in	der	Methodik,



hinsichtlich	der	Partizipation	und	den	Vorstellungen	von	Macht	undAutonomie	bei	der	Resozialisierung	an	einer	solchen	Paralleleorientiert.Wiedereingliederung	in	die	Gesellschaft	betrifft	das	Verhältnis	vonIndividuum	und	Gesellschaft.	Dies	bedeutet	aber	nicht,	dass	im	Prozessder	Resozialisierung	allein	das	Individuum	sich	verändern	muss	undwird.	Konzepte	der	Resozialisierung	sind	also	per	se	nichtindividuumszentriert7	–	ob	sich	die	Gesellschaft	mit	ihren	Institutionenvor	allem	ändern	muss,	weil	die	straffällig	gewordene	Person	die	Normkaum	einhalten	konnte	oder	die	Sanktion	diesen	Menschen	ausschloss,oder	ob	es	vor	allem	um	Änderungen	und	Lernprozesse	beimIndividuum	geht	–	darüber	sagt	die	Konzeption	der	Resozialisierungnichts	aus.	Häu�ig	wird	es	um	einen	Prozess	gehen,	bei	dem	sich	dasVerhältnis	von	Individuum	und	Gesellschaft	dadurch	ändert,	dass	sichbeide	bewegen	und	verändern.	Deshalb	basiert	das	kriminalpolitischeProgramm	der	Resozialisierung	auch	nicht	ausschließlich	aufätiologischen	Kriminalitätstheorien,	die	die	Ursachen	der	Delinquenzpersonenbezogen	ergründen	wollen,	sondern	nimmt	im	Gegenteil	auchdie	Prozesse	der	Kriminalisierung	und	Instanzen	der	sozialen	Kontrollein	den	Blick.	Diese	Aspekte	werden	in	diesem	Buch	immer	wieder	eineRolle	spielen.Will	man	die	Inhalte	des	Begriffs	der	Resozialisierung	konkretisieren,so	wird	das	nur	unter	Bezug	auf	den	kriminalpolitischen	Kontextgelingen.	Es	mag	zunächst	trivial	erscheinen	festzustellen,	dass	–	nebenden	oben	genannten	Bezugnahmen	auf	kriminologische	Annahmen	zuden	Delinquenzursachen	–	die	Inhalte	auch	davon	abhängen,	ob	manden	Begriff	der	Resozialisierung	auf	inhaftierte	Personen,	von	Haftbedrohte	Personen,	haftentlassene	Personen	oder	solche	bezieht,	dienur	zu	Geldstrafen	verurteilt	wurden	oder	deren	Freiheitsstrafe	zurBewährung	ausgesetzt	wurde.	Tatsächlich	aber	�indet	man	in	der(frühen)	Literatur	zur	Resozialisierung	Quellen,	die	sich	ausschließlichauf	Gefangene	beziehen,8	während	neuere	De�initionen	einenumfassenden	Begriff	der	Resozialisierung	haben,	die	nicht	Institutionengebunden	sich	allein	auf	Justizvollzugsanstalten,	Gefangene	undHaftentlassene	beziehen,	sondern	denen	es	um	umfassende	Integrationund	Teilhabe	aller	straffällig	gewordenen	Menschen	geht.9	So	wird	derBegriff	der	Resozialisierung	auch	in	diesem	Lehrbuch	verstanden.10



In	der	Geschichte	des	Strafrechts,	der	sozialen	Kontrolle	undKriminalpolitik	hat	es	in	den	letzten	Jahrhunderten	eine	Reihe	vonBegriffen	gegeben,	die	entweder	dem	der	Resozialisierunggleichgesetzt	wurden,	ihm	vorangingen	oder	ihn	ersetzen	sollten.	Infrüheren	Jahrhunderten	sprach	man	von	Besserung,	ein	moralisch	starkbesetzter	und	wohl	auch	überheblicher	Begriff,	zumal	sich	die	nichtstraffällig	gewordenen	Menschen	dadurch	zugleich	als	die	schonbesseren	de�inierten.	Immerhin	aber	war	das	kriminalpolitische	Zielder	Besserung	eines,	das	der	reinen	Vergeltung,	der	Abschreckung	unddem	Unschädlichmachen	entgegengesetzt	wurde.11	Im	frühen	20.Jahrhundert	wurde	als	Alternative	dazu	der	Begriff	der	Erziehung	auchim	Kontext	von	Strafrecht	und	Strafvollzug	verwendet,12	wie	er	von	derJugendgerichtsbewegung	für	Jugendliche	üblich	war.	Dies	hat	sich	abernicht	durchgesetzt,	weil	es	nicht	die	Aufgabe	eines	Staates	sein	kann,seine	volljährigen	mündigen	Staatsbürger_innen	zu	erziehen.	Seit	den60er	Jahren	des	20.	Jahrhunderts	wurden	die	BegriffeErsatzsozialisation13,	(soziale)	Integration14,	Rehabilitation15	oderNachsozialisation16	vereinzelt	genutzt,	die	sich	aber	ebenfalls	nichtdurchsetzten.
Deshalb	verwende	auch	ich	in	Kenntnis	der	Kritik	an	seinenUnschärfen	den	Begriff	der	Resozialisierung17	und	werde	in	diesemLehrbuch	zum	einen	durch	die	Beschreibung	konkreterArbeitsweisen	und	Konzeptionen	der	Resozialisierung	als	auch	durchdie	De�inition	des	Kontextes	hinsichtlich	Strafrecht,	sozialerKontrolle	und	(eingeschränkter)	Freiwilligkeit	( 	Lekt.	5)	versuchen,dem	Begriff	zusätzlich	Konturen	zu	geben.Damit	sich	der	Leser	und	die	Leserin	ein	Bild	von	den	Inhalten	derResozialisierung	machen	können,	sollen	im	Folgenden	konkret	einigeAspekte	genannt	werden:•		Beratung	im	Kontext	von	Delinquenz	in	allen	Phasen	von	der(eventuell	noch	unentdeckten)	Deliktsbegehung,	über	polizeilicheVorladungen	und	drohende	Untersuchungshaft,	von	Möglichkeitender	Ratenzahlung	bei	Geldstrafen	oder	der	Vermeidung	von



Ersatzfreiheitsstrafen	bis	hin	zu	Beratungen	während	derInhaftierung,	zur	Vorbereitung	der	Haftentlassung	oder	danach.	Indiesen	Beratungen	kann	es	um	ganz	verschiedene	Aspekte	gehen,	vonpersönlichen	Problemen	über	Chancen	und	Möglichkeiten	zurIntegration	bis	zum	Verhalten	bei	Stigmatisierungen	undAusgrenzungen.•		Motivation	straffällig	gewordener	Menschen,	um	sich	selbst	um	dieeigene	Lebenslagenverbesserung,	Integration	und	das	Ergreifen	vonChancen	zu	bemühen	(Hilfe	zur	Selbsthilfe),	weil	die	im	Lebenslaufund	insbesondere	im	Kontext	von	Straffälligkeit	erlebte	Ausgrenzung,Stigmatisierung	und	Perspektivlosigkeit	häu�ig	zur	Resignationführen	und	so	tatsächlich	vorhandene	Hilfen	nicht	genutzt	werden.•		Unterstützung bei der Gestaltung von	Übergängen	( 	Lekt.	6),weil	straffällig	gewordene	Menschen	in	ihrer	Biogra�ie	häu�igschwierige	mit	Krisen	verbundene	Übergänge	erlebt	haben	und	weilInhaftierungen	und	Haftentlassungen	problematische,	oft	nicht	gutplanbare	Übergänge	darstellen.•		Materielle	Hilfen	zur	Sicherung	des	Lebensunterhalts	einschließlicheiner	gesicherten	langfristigen	Wohnung.	Dazu	wird	es	häu�ig	nötigsein,	den	Klienten	oder	die	Klientin	bei	der	Wahrnehmungsozialrechtlicher	Ansprüche	zu	unterstützen.•		Unterstützung zur Teilnahme am	Berufsleben,	insbesonderehinsichtlich	der	Suche	und	Wahrnehmung	von	Arbeits-,	Bildungs-und	Ausbildungsangeboten.•		Unterstützung bei der Herstellung sozialer Kontakte	u.	a.	auch	imFreizeitbereich,	zumal	Freizeitverhalten	und	soziale	Kontakte	imdelinquenznahen	Milieu	die	Legalbewährung	erschweren	können.•		Vermittlung	an	kompetente	Unterstützungsressourcenbeispielsweise	im	Kontext	von	Sucht	und	Verschuldung.	DieseProblemlagen	müssen	nichts	direkt	oder	ursächlich	mit	derDelinquenz	zu	tun	haben,	oft	ist	aber	der	Zugang	zumRegelhilfesystem	für	straffällig	gewordene	Menschen	schwieriger	–nicht	nur	bei	Inhaftierung.•		Persönliche Hilfen,	Unterstützung und Begleitung in
Krisensituationen,	die	dazu	gegebenenfalls	frühzeitig	sensibelwahrgenommen	werden	müssen,	ohne	dass	sich	die	Hilfe	aufdrängt.



•		Unterstützung bei der Übernahme von Verantwortung für
eigenes Verhalten	als	Voraussetzung	der	Verhaltensänderungbeispielsweise	nach	Delikten	im	Kontext	von	häuslicher	Gewalt,Kindesmissbrauch	und	gruppenbezogener	Menschenfeindlichkeit.•		Unterstützung bei dem Erwerb von mehr Selbstsicherheit,
Solidarität, Kon�likt-	und	Bindungsfähigkeit	sowie
Frustrationstoleranz,	um	im	Alltag	handlungsfähig	zu	bleiben	undVor-	und	Nachteile	unterschiedlicher	Verhaltensalternativenabwägen	und	entsprechend	handeln	zu	können.	Solche	persönlichenund	sozialen	Kompetenzen	müssen	dabei	immer	im	Kontext	derspezi�ischen	Biogra�ie	und	der	gesellschaftlichen	Anforderungengesehen	werden.•		Gesellschaftliche Bemühungen, Öffentlichkeits- und
Au�klärungsarbeit	für	mehr	Toleranz	gegenüber	Personen	mitabweichendem	Verhalten,	Delinquenz	und	für	Randgruppen-Integration	sowie	Entstigmatisierung.Es	versteht	sich	von	selbst,	dass	all	diese	Elemente	nur	dannResozialisierungshilfen	sind,	wenn	es	dafür	einen	Bedarf	gibt	und	derKlient	oder	die	Klientin	eine	solche	Hilfe	will.	Auf	diedarüberhinausgehenden	kontrollierenden	Aspekte	im	Kontext	derResozialisierung,	deren	Institutionen	und	dort	tätigen	Fachkräfte	wirdin	den	Lektionen	5	sowie	8	bis	11	ausführlich	eingegangen.	DieAufzählung	macht	auch	deutlich,	dass	es	bei	den	Hilfen	zurResozialisierung	häu�ig	darum	geht,	vor	allem	Stigmatisierungen	und(soziale)	Ausgrenzungen	zu	vermeiden	oder	zu	vermindern.	Gutverstandene	Wiedereingliederungshilfen,	die	die	Ursachen	derKriminalisierung,	die	Institutionen	sozialer	Kontrolle	und	die	Methodender	Sozialen	Arbeit	kennen,	versuchen	früh	genug,	der	Desintegrationentgegenzuwirken	und	schwierige	Phasen	und	Krisen	zu	überbrücken,so	dass	der	Teilhabe	am	gesellschaftlichen	Leben	möglichst	wenigentgegensteht.	Das	mag	dem	klassischen	Bild	der	Resozialisierung	»desVerbrechers	nach	langjährigen	Haftstrafen«	aus	den	60er	Jahren	desletzten	Jahrhunderts	widersprechen,	ist	aber	einer	Kriminologie,	diedie	Instanzen	sozialer	Kontrolle	und	Stigmatisierungsprozesse	im	Blickhat,	und	dem	aktuellen	Stand	professioneller	Sozialer	Arbeitgeschuldet,	die	das	Individuum	nicht	als	passive_n	Hilfeempfänger_in



oder	gar	Objekt	einer	besserwissenden	und	moralisch	überlegenenFürsorge	sieht.	Gleichwohl	soll	schon	in	dieser	ersten	Lektion	daraufhingewiesen	werden,	dass	viele	Institutionen	und	Personen,	die	Hilfenzur	Resozialisierung	anbieten,	Teil	des	Stra�justizsystems	sind,	woraufin	den	folgenden	Kapiteln	ausführlich	eingegangen	wird.	Geradedeshalb	hängt	die	Bedeutung	des	Begriffs	der	Resozialisierung	sehrkonkret	von	den	jeweiligen	kriminalpolitischen	Kontexten	ab	(sieheoben),	und	von	den	Fachkräften	der	Sozialen	Arbeit	ist	diesbezüglichTransparenz	hinsichtlich	Ihres	Auftrags	und	ihrer	Ziele	zu	verlangen.
  

Hinweise auf weiterführende und ver�efende LiteraturCornel,	H.	(2008):	Resozialisierung,	in:	Maelicke,	B.	(Hrsg.):	Lexikon	der	Sozialwirtschaft,Baden-Baden,	S.	841–842Cornel,	H.	(2013):	Soziale	Gerechtigkeit	durch	Resozialisierung	–	Übergänge	für	Straffälligegestalten	statt	vermehrter	Ausgrenzung	und	Marginalisierung,	in:	DBH-Fachverband	fürSoziale	Arbeit,	Strafrecht	und	Kriminalpolitik	(Hrsg.),	Krise	der	sozialen	Gerechtigkeit	–Herausforderung	für	Kriminalpolitik	und	Soziale	Arbeit	mit	Straffälligen,	Köln,	S.	12–35Cornel,	H.	(2018a):	Begriff	der	Resozialisierung,	in:	Cornel,	H./Kawamura-Reindl,G./Sonnen,	B.-R.	(Hrsg.),	Resozialisierung.	Handbuch,	4.	Au�lage,	Baden-Baden,	S.	31–62Hassemer,	W.	(1982):	Resozialisierung	und	Rechtsstaat,	in:	Kriminologisches	Journal,	S.161–166Kawamura-Reindl,	G./Schneider,	S.	(2015):	Lehrbuch	Soziale	Arbeit	mit	Straffälligen,Weinheim	und	Basel,	S.	67–70Plemper,	B.	(1979):	Resozialisierung	als	Emanzipation,	in:	Bewährungshilfe,	S.	137–144Quensel,	S.	(1975):	Wissenschaftliche	Aspekte	der	Resozialisierung	unter	Freiheitsentzug,in:	Deutsche	Akademie	für	medizinische	Fortbildung	(Hrsg.),	Jugendkriminalität	undResozialisierung,	Kongreßbericht,	Kassel,	S.	52–59
2							Zuerst	wurde	er	von	Karl	Liebknecht	verwendet	und	später	von	Hans	Ellger	in	denFachdiskurs	eingeführt;	vgl.	Liebknecht	1971	(Erstveröffentlichung	1918),	S.	395	undEllger	1922,	S.	17	u.	39f.3							Durkheim	1968	(Erstveröffentlichung	1895).4							Auf	die	Stra�legitimationen	der	gerechten	Vergeltung	im	Sinne	Kants	und	Hegels	wird	inLektion	2	noch	eingegangen	werden	( 	Lekt.	2).	Aus	dem	Ziel	des	Ersatzes	ergibt	sichnicht	notwendigerweise,	dass	Resozialisierung	ihrerseits	eine	Strafe	legitimieren	kann	–es	lassen	sich	auch	andere	Konsequenzen	des	Rechtsbruchs	denken	und	begründen	(vgl.dazu	auch	 	Lekt.	15).	Immerhin	geht	es	aber	auch	um	eine	Stra�legitimation	und	einenkriminalpräventiven	Zweck.5							Ob	und	gegebenenfalls	inwieweit	tatsächlich	Resozialisierung	Strafe	und	Freiheitsentzuglegitimieren	kann,	wird	in	Lektion	2	ausführlich	thematisiert	( 	Lekt.	2).



6							So	schon	Deimling	1968,	S.	251f.7							So	die	Kritik	von	Lamott	1984,	S.	22	u.	48f.8							Deimling	1968,	S.	257	und	Schüler-Springorum	1969,	S.	158.9							Maelicke	2002,	S.	785;	Cornel	2008,	S.	84;	Cornel	2018a,	S.	31ff.	So	auch	der	PeriodischeSicherheitsbericht	der	Bundesregierung,	hrsg.	vom	Bundesministerium	des	Innern	undBundesministerium	der	Justiz,	Berlin	2001,	S.	36.10					Zur	Geschichte	des	Begriffs	und	den	Gründen	für	die	steigende	Bedeutung	in	derbundesdeutschen	Kriminalpolitik	vgl.	Cornel	2018a,	S.	34ff.	Auf	die	Entwicklung	derfachlichen	Sozialarbeit	und	Rechtsprechung	des	Bundesverfassungsgerichts	als	wichtigeMomente	in	diesem	Prozess	wird	in	den	folgenden	Lektionen	noch	eingegangen	werden.11					Grotius	1950,	S.	330;	Schüler-Springorum	1969,	S.	158.	Schüler-Springorum	weist	auf	denmitteldeutschen	Zusammenhang	von	›bessern‹	und	›büßen‹	hin,	ein	Aspekt,	der	häu�igausgeblendet	bleibt.12					Radbruch	1952,	S.	155.13					Müller-Dietz	1967,	S.	294	und	Schüler-Springorum	1969,	S.	166.14					Krebs	1970,	S.	156	und	Deimling	1968,	S.	259.15					Dies	entspricht	dem	englischen	Sprachgebrauch,	wird	in	Deutschland	aber	ausschließlichim	Kontext	gesundheitlicher	Einschränkungen	verwandt.16					Calliess/Müller-Dietz	2005,	§	2	Rn.	117					So	auch	Feest/Lesting	2012,	S.	17	und	Cornel	2018a,	S.	49.



Lek�on 2:   Mit welcher Zielsetzung und zu wessen
Nutzen sollte Resozialisierung betrieben
werden?

				In	der	ersten	Lektion	ging	es	um	die	Bedeutung	des	Begriffs	und	denInhalt	der	Resozialisierung	( 	Lekt.	1),	wobei	schon	daraufhingewiesen	wurde,	dass	diese	Inhalte	und	auch	die	Arbeitsweisen	vonden	kriminalpolitischen	Kontexten	abhängen.	Dieser	Bezug	zuDelinquenz,	Kriminalpolitik	und	verschiedenen	Institutionen	derStra�justiz	macht	deutlich,	dass	Resozialisierung	nicht	ausschließlichmit	dem	Ziel	eines	besseren	Lebens	der	Klienten	und	Klientinnenbetrieben	wird,	also	zur	Lebenslagenverbesserung	und	zum	Erwerbweiterer	sozialer	Kompetenzen,	sondern	auch	der	Kriminalpräventiondienen	soll.	Es	wird	ein	zentrales	Anliegen	dieses	Buches	sein,einerseits	diese	doppelte	hochkomplexe	Zielsetzung	zu	thematisierenund	es	als	einen	professionellen	Standard	anzusehen,	dies	nicht	ausdem	Auge	zu	verlieren	und	für	den	Klienten	oder	die	Klientintransparent	zu	machen,	und	andererseits	darauf	zu	bestehen,	dassResozialisierung	durch	Soziale	Arbeit	auch	wirklich	derenProfessionsverständnis	entsprechend	handelt.	Darauf	wirdinsbesondere	in	Lektion	4	eingegangen	werden	( 	Lekt.	4).Im	Prozess	der	Resozialisierung	spielen	sehr	unterschiedlicheInteressen	eine	Rolle.	Der	Staat,	dessen	Verbote	und	Gebote	u.	a.	durchdie	Strafgesetze	normiert	werden,	fordert	vor	allem	die	Einhaltungdieser	Gesetze	und	bezüglich	straffällig	gewordener	Personen	diezukünftige	Legalbewährung	bzw.	die	Vermeidung	der	so	genanntenRückfälligkeit.	Rückfallvermeidung	im	Sinne	von	Spezialprävention	giltheute	als	wesentlicher	Strafzweck,	woraus	allerdings	nicht	derUmkehrschluss	gezogen	werden	darf,	dass	die	Vermeidung	zukünftiger



Straftaten	durch	einen	bereits	verurteilten	Täter	oder	eine	Täterinvornehmlich	durch	Strafvollstreckung	erfolgen	muss	oder	dass	dieseZielsetzung	die	Strafe	selbst	legitimiert.	Dies	wird	später	in	dieserLektion	noch	erörtert	werden.Nicht	nur	der	Staat	und	sein	Strafrechtssystem	haben	ein	Interessedaran,	dass	sich	Straftaten	nicht	wiederholen.	Der	Rechtsfriede	in	einerGesellschaft	selbst	ist	ein	hohes	Gut	in	dem	Sinne,	dass	dieGesellschaftsmitglieder	nicht	ständig	in	der	Angst	leben,	dass	ihr	Leben,ihre	Gesundheit,	ihre	Freiheit,	ihr	Recht	auf	sexuelle	Selbstbestimmungund	ihr	Eigentum	bedroht	werden.	Und	selbstverständlich	ist	es	imInteresse	aller	potenziellen	Opfer	von	Straftaten,	dass	diese	möglichstnicht	geschehen	und	sich	nicht	wiederholen.	Das	Ziel	der	erfolgreichenKriminalprävention	ist	also	ein	breit	geteiltes,	wenn	man	auchdifferenzieren	muss	hinsichtlich	der	verschiedenen	Rechtsgüter	undkonkreten	Fallgestaltungen.	Daneben	gibt	es	Deliktsbereiche,	in	denendas	bedrohte	Rechtsgut	und	betroffene	Opfer	kaum	zu	de�inieren	sindwie	z.	B.	das	Betäubungsmittelrecht	bzw.	Drogenstrafrecht.	Immerhin6551	Strafgefangene	und	Sicherungsverwahrte	(12,9	%	von	50.957)waren	am	31.	März	2018	wegen	Betäubungsmittelkriminalitätinhaftiert,	oft	im	Kontext	eigenen	Konsums	und	eigenerSuchtprobleme.18Auch	das	Interesse	der	Täter	und	Täterinnen	selbst	an	einerResozialisierung	ist	komplex.	Einerseits	hatte	sich	der	Delinquent	oderdie	Delinquentin	ja	für	die	Ausführung	der	Straftat	entschieden	(wiebewusst	das	auch	immer	gewesen	sein	mag	und	wie	auch	immer	dieAusgangssituation	und	Begleitumstände	waren),	und	jegliche	Art	vonKriminalprävention	möchte	dazu	führen,	dass	dies	nicht	erneutgeschieht.	Manche	Delikte	bringen	Vorteile	für	den	Täter	oder	dieTäterin,	auf	die	in	Zukunft	verzichtet	werden	soll.	Der	gesellschaftlicheKonsens	über	die	gewünschte	Gültigkeit	und	Anwendungstrafrechtlicher	Normen	mag	je	nach	Delikt	unterschiedlich	hoch	seinund	der	Täter	oder	die	Täterin	mag	diesen	Konsens	teilen	oder	nicht	–von	ihm	oder	ihr	verlangt	das	Strafgesetz,	sich	künftig	an	die	Normenzu	halten	und	insoweit	sein	oder	ihr	Verhalten	zu	ändern.	Bei	derTötung	eines	Menschen	und	dem	Kindesmissbrauch	ist	dergesellschaftliche	Konsens	hoch,19	die	Möglichkeiten	derNeutralisierung	des	Unrechts20	durch	den	Täter	oder	die	Täterin	sind



gering	und	entsprechend	vehement	und	deutlich	wird	die	Forderungnach	Verhaltensänderung	vorgebracht.	Trotz	dieser	klaren	rechtlichenund	moralischen	Bewertung	der	Taten,	muss	festgehalten	werden,	dassdie	Vermeidung	der	Rückfälligkeit	vom	Täter	oder	der	Täterin	etwasverlangt,	zu	dem	er	bzw.	sie	möglicherweise	aufgrund	eigenerEntscheidungen	nicht	willens	oder	in	der	Lage	war.	Das	giltbeispielsweise	auch	für	Straftaten,	die	zu	einem	Vermögenszuwachs	beider	straffällig	gewordenen	Person	führten.	Es	mag	trivial	klingen,	aberdas	Unterlassen	solcher	Delinquenz	führt	zu	Nachteilen	–	freilichsolchen,	die	Staat	und	Gesellschaft	fordern,	die	dem	Rechtsfrieden	undZusammenleben	der	Menschen	dienen	und	durch	die	Vorteile	desRechteinhabers	oder	der	Rechteinhaberin	mehr	als	aufgewogenwerden,	wenn	dieser	nun	nicht	mehr	bestohlen,	beraubt	oder	betrogenwird.	Andererseits	bringt	eine	erfolgreiche	Resozialisierung	im	Sinneeiner	Wiedereingliederung	in	die	Gesellschaft	für	die	straffälliggewordene	Person	auch	viele	Vorteile	mit	sich.	Das	beginnt	beimAusbleiben	von	Stigmatisierungen	und	Sanktionierungen	als	ihrennachteiligen	Folgen,	geht	über	die	Teilnahme	am	gesellschaftlichenLeben	und	Wohlstand	bis	zur	verbesserten	Gesundheit	mit	wenigerLebensrisiken	und	Scham,	wie	sie	häu�ig	bei	Straftätern	undStraftäterinnen	festzustellen	sind.	Neben	diesen	beiden	Aspekten	sollteauch	beachtet	werden,	dass	Verhaltensänderungen,	die	oft	mitEinstellungsänderungen	einhergehen	müssen,	selbst	mit	Mühen	undAufwand,	manchmal	auch	mit	Kränkungen	verbunden	sind.	Aus	alldiesen	Gründen	kann	die	Einstellung	von	straffällig	gewordenenMenschen	bezüglich	ihrer	eigenen	Resozialisierung	ambivalent	sein.
Niemand	darf	zur	Resozialisierung	gezwungen	werden	–	sie	istgrundsätzlich	freiwillig	und	eine	erzwungene	Wiedereingliederungwäre	auch	nicht	Erfolg	versprechend.21
»In	vielen	Veröffentlichungen	der	letzten	Jahre	ist	statt	von	Resozialisierung	nur	noch	von
Resozialisierungshilfen	oder	Resozialisierungsangeboten	die	Rede	–	Ergebnis	einerSensibilisierung	für	die	Rechte	der	Kriminalisierten	und	eines	Bemühens	um	Präzisierungeines	Begriffs,	die	sich	auch	in	der	Praxis	durchsetzen	muss.«22



Dies	heißt	aber	erstens	nicht,	dass	der	Staat	auf	die	Einhaltung	seinerNormen	verzichten	wird,	wobei	es	ihm	egal	sein	muss,	aus	welchenGründen	die	Normen	befolgt	werden.	Dies	kann	eine	moralischeÜberzeugung	sein,	der	Respekt	vor	den	Rechtsnormen	oder	auch	nurdie	Angst	vor	Konsequenzen	und	Sanktionen.Zweitens	bedeutet	das	auch	nicht,	dass	die	notwendige	Freiwilligkeitder	Mitwirkung	an	Prozessen	der	Resozialisierung	nicht	gleichwohlinstitutionell	durch	Zwangskontexte	gerahmt	wird.	Darauf	wird	inLektion	5	ausführlich	eingegangen	( 	Lekt.	5).	Ein_e	Gefangene_r	mussbeispielsweise	niemandem	im	Strafvollzug	und	auch	keinem	Mitgliedder	Strafvollstreckungskammer	sagen,	wie	er_sie	nach	seiner_ihrerHaftentlassung	seine_ihre	Schulden	bezahlen	will,	wo	er_sie	wohnenund	was	er_sie	arbeiten	wird.	Die	Wahrscheinlichkeit	einer	vorzeitigenStrafrestaussetzung	zur	Bewährung	sinkt	dadurch	aber	beträchtlich.Personen,	die	unter	Bewährungsaufsicht	stehen,	müssen	sichentsprechend	den	Weisungen	regelmäßig	bei	ihrem	Bewährungshelferoder	ihrer	Bewährungshelferin	melden,	wenn	sie	nicht	das	Risikoeingehen	wollen,	dass	die	Strafaussetzung	zur	Bewährung	widerrufenwird.	Inwieweit	sie	darüber	hinaus	im	Gespräch	an	ihrerResozialisierung	mitwirken	und	ob	sie	Hilfen	annehmen,	kann	und	darfnicht	erzwungen	werden.Drittens	ist	schon	hier	festzustellen,	dass	aufgrund	der	Ambivalenzeinerseits	und	der	notwendigen	Freiwilligkeit	der	Annahme	von	Hilfeund	Unterstützung	zur	Resozialisierung	andererseits	die	Motivierungder	Klienten	und	Klientinnen	eine	große	Rolle	spielt.	Sie	ist	Teil	desmethodischen	Handelns	in	der	Sozialen	Arbeit	zur	Resozialisierung.Darauf	wird	in	den	späteren	Lektionen	noch	mehrfach	eingegangenwerden.	Dass	der	Auftrag	der	Sozialen	Arbeit	selbst	in	ihremSelbstverständnis,	nämlich	zur	sozialen	Gerechtigkeit	beizutragen,menschenrechtsorientiert	und	Lebenslagen	verbessernd	zu	sein,	zurMotivation	beitragen	kann,	muss	sicher	nicht	weiter	ausgeführtwerden,	ist	aber	in	späteren	Lektionen	immer	wieder	konkret	einThema.Zur	Vollständigkeit	sei	darauf	hingewiesen,	dass	zur	Bearbeitungeiner	Straftat	und	zur	Herstellung	des	Rechtsfriedens	gegebenenfallsauch	Schadenswiedergutmachung	und	eine	Professionelle	Opferhilfegehören,	die	nach	den	Bedürfnissen	der	Opfer	deren	Sicherheit	und



Sicherheitsgefühl	wiederherstellen	und	sie	bei	der	Bewältigung	derStraftat	unterstützen,	um	weitere	Belastungen	und	insbesonderesekundäre	Viktimisierungen	zu	vermeiden.	Dieses	wichtige	Thema	–mit	zahlreichen	Bezügen	zur	Täter_innen	bezogenen	Resozialisierung	–kann	hier	nicht	vertieft,	soll	aber	unbedingt	den	Lesern	und	Leserinnenanempfohlen	werden.23Im	Folgenden	soll	das	Verhältnis	von	Resozialisierungshilfen,Kriminalprävention	und	sozialrechtlich	normierten	Hilfen	kurzbeleuchtet	und	vertieft	werden.	Wenige	Jahre	nachdem	in	den	60er	und70er	Jahren	des	letzten	Jahrhunderts	das	Paradigma	derResozialisierung	immer	deutlicher	in	den	Vordergrund	deswissenschaftlichen	Diskurses	und	der	kriminalpolitischen	Debattenrückte,	gab	es	zu	Recht	Kritik	daran,	dass	es	häu�ig	weniger	umwirksame	Angebote	für	Resozialisierungshilfen	ging	und	mehr	um	eineneue	Legitimation	des	Strafens	und	insbesondere	der	Freiheitsstrafen.Kritisiert	wurde	eine	Resozialisierungsideologie,	die	das	langfristigeWegsperren	von	Menschen	zu	Strafzwecken	nun	mit	der	Notwendigkeitvon	deren	Behandlung	begründete,	ohne	diese	Notwendigkeit	selbst	zuerklären	und	auf	Möglichkeiten	der	Wiedereingliederung	einzugehen,die	mit	weniger	Eingriffen	in	Grundrechte	verbunden	sind,	wiebeispielsweise	ambulante	Hilfen.24
Es	ist	deshalb	deutlich	zu	unterscheiden	zwischen	Angeboten	zurResozialisierung,	die	einen	kriminalpräventiven	Effekt	haben	sollenund	sich	u.	a.	auch	auf	Gefangene	beziehen	können,	und	einerIdeologie,	die	die	Zielsetzung	der	Resozialisierung	straffälliggewordener	Menschen	zur	Legitimation	der	Freiheitsstrafemissbraucht.	Diese	klare	analytische	Trennung	schließt	nicht	aus,dass	die	Zeit	der	Strafvollstreckung	für	Resozialisierungshilfengenutzt	wird.	Aber	es	wäre	eine	Täuschung,	wenn	man	behauptete,dass	sich	die	Dauer	der	Freiheitsstrafen	und	die	Gefängnisgebäudemit	ihren	Sicherungen	vor	allem	an	den	Erfordernissen	derResozialisierung	ausgerichteten.Auf	die	Möglichkeiten	der	neueren	Landesstrafvollzugsgesetze,	desoffenen	Vollzugs	und	der	Strafrestaussetzung	zur	Bewährung	wird	in



den	Lektionen	9	und	10	vertiefend	eingegangen	werden	( 	Lekt.	9;	Lekt.	10).Resozialisierungshilfen	können,	wie	schon	in	Lektion	1	kurzdargelegt,	auf	sehr	verschiedenen	Ebenen	Hilfe	leisten	( 	Lekt.	1).	Derspezialpräventive	Zweck	in	dem	oben	beschriebenen	Sinn	begründetdies.	Völlig	unabhängig	davon	haben	straffällig	gewordene	Menschenselbstverständlich	einen	Anspruch	auf	Soziale	Hilfen,Unterstützungsleistungen,	Krisenintervention	und	persönlicheBeratung	auch	dann,	wenn	dies	nicht	mit	dem	Ziel	derWiedereingliederung	zu	begründen	ist	bzw.	kriminalpräventiv	wirktoder	wirken	soll.	Der	Anspruch	auf	Soziale	Hilfen	und	Soziale	Arbeit	istaus	der	Menschenwürde	und	dem	Sozialstaatsgebot	des	Grundgesetzesabgeleitet	und	insofern	bedarf	es	nicht	einer	weiterenZweckbestimmung.25Gustav	Radbruch,	Rechtsphilosoph,	Strafrechtslehrer	und	ehemaligerReichsjustizminister	während	der	Weimarer	Republik	(1921–1922	und1923)	forderte	als	Ziel	der	strafrechtlichen	Entwicklung	einStrafgesetzbuch	ohne	Strafen	und	etwas	Besseres	als	das	Strafrecht.26Mit	dem	kriminalpräventiven	Strafzweck	der	Resozialisierung	lässt	sichnach	dieser	Auffassung	eine	Freiheitsstrafe	nicht	legitimieren.	Auf	dieStra�legitimationen	soll	im	Folgenden	eingegangen	werden.Das	Strafrecht	und	die	Freiheitsstrafe	wurden	im	Laufe	derJahrhunderte	sehr	unterschiedlich	begründet	und	zu	legitimierenversucht.27	Wenn	es	in	diesem	Kapitel	um	die	Zielsetzungen	derKriminalprävention,	also	eine	Strategie	der	sozialen	Kontrolle	durchResozialisierung	geht,	dann	kann	man	diesen	strafrechtlichen	Kontextnicht	ignorieren	–	weder	historisch	noch	(verfassungs-)rechtlich	undauch	nicht	empirisch.	Denn	wenn	eine	Maßnahme	oder	auch	einfreiwilliges	Angebot	der	Resozialisierung	mit	einer	kriminalpräventivenWirkung,	mit	dem	Nutzen	für	den	Rechtsfrieden,	denRechtsgüterschutz	und	die	Vermeidung	von	Kriminalitätsopfernbegründet	wird,	dann	muss	eine	solche	Wirkung	auch	mit	einerhinreichenden	Wahrscheinlichkeit	eintreten.Das	Strafrecht	selbst	ist	sich	seiner	Bedeutung	für	den	Schutz	desRechtsfriedens	und	wichtiger	Rechtsgüter	sicher,	obwohl	der	Bezug	aufdiesem	Zweck	in	der	Geschichte	des	Strafrechts	lange	Zeit	geradezuverpönt	war.	Die	absoluten	Straftheorien	Kants	und	Hegels	im	19.



Jahrhundert,	als	das	deutsche	Strafgesetzbuch	und	seine	VorläuferGestalt	annahmen,	leiteten	das	Recht	des	Strafens	allein	metaphysischab	als	Vergeltungsstrafrecht.28	Der	Zweckgedanke	war	ihnen	–	soführten	sie	es	jedenfalls	selbst	aus	–	zuwider	oder	zumindest	nichtstra�begründend.	Das	Strafrecht	müsse	dem	kategorischen	Imperativfolgen	und	dieser	schließe	jegliche	Nützlichkeitserwägungen	aus.29Nach	der	Auffassung	Kants	folgt	der	Mensch	seinem	von	allenNützlichkeitsrücksichten	gelösten	Strafrecht	in	autonomer	und	deshalbnotwendig	freier	Entscheidung.30	An	anderer	Stelle	führt	er	aus,	dassder	Vollzug	der	Strafe	einen	Zweck	verfolgen	dürfe,	die	Strafe	dürfeaber	nicht	deshalb	verhängt	werden.31Das	absolute	Strafrecht	mit	seinem	Vergeltungsgedanken	verstandsich	auch	als	Schutz	vor	staatlicher	Willkür.	Ungleichbehandlung	beigleichem	Unrecht	und	ein	Übermaß	an	staatlicher	Reaktion	aufStraftaten	sollten	vermieden	werden.	Allerdings	bezog	Kant	dieFreiheitsrechte	nur	auf	die	so	genannten	Haushaltsvorstände,	nichtjedoch	auf	Frauen,	Kinder,	Dienstboten	und	Handwerksgesellen	sowienichteheliche	Kinder	(auch	als	Erwachsene),	denn	sie	seien	außerhalbdes	Gesetzes	geboren	und	könnten	deshalb	nicht	dessen	Schutz	inAnspruch	nehmen.32	Rechtsstaatlichkeit	und	Gleichheit	vor	dem	Gesetzaller	Rechtssubjekte	stellen	wir	uns	heute	sicher	anders	vor.Hegel	de�iniert	die	Strafe	als	gewaltsame	Weise,	durch	die	»dieunrichtige	Form	der	Individualität	abgestreift	wird.«33	Für	ihn	willigtder	Straftäter	allein	durch	den	Bruch	des	Strafrechts	in	seine	eigeneBestrafung	ein.34	Indem	er	eine	Straftat	begeht,	möchte	er	auch	eineStrafe	haben,	die	als	Äquivalent	die	Straftat	vergilt.	Für	ihn	ist	eineStraftat	die	Negation	des	Rechts	und	die	darauf	folgende	Strafe	dieNegation	der	Negation	des	Rechts	und	damit	deren	Au�hebung.35	Hegelmeint,	dass	noch	vor	der	Berücksichtigung	von	Strafzwecken	wiebeispielsweise	die	Abschreckung	oder	Besserung	der	Täter	die	gerechteStrafe	als	solche	feststehe.36	Wer	heute	demVerhältnismäßigkeitsprinzip	und	den	Menschenrechten	verp�lichtet	ist,wird	wohl	eher	fordern,	dass	das	Zufügen	von	Leid	und	Übel	durch	dieKriminalstrafe	einen	positiven	gesellschaftlichen,	unabdingbarenZweck	erfüllen	müsse,	noch	bevor	über	die	gerechte	Verteilung	solcherStrafen	befunden	wird.37	Die	Frage	der	Gleichbehandlung	ist	damit



nicht	obsolet,	sondern	spielt	im	Strafrecht	des	demokratischenRechtsstaats	eine	große	Rolle	und	sei	es	nur	um	das	Unrecht	der	Tatund	dessen	Ausmaß	öffentlich	festzustellen.	Wie	könnte	man	ansonstenbeispielsweise	die	Verurteilung	eines	95-jährigen	KZ-Aufsehers	wegenhundertfachem	Mord	begründen,	der	60	Jahre	unauffällig	undgesellschaftlich	integriert	lebte?	Resozialisiert	muss	diese	Person	nichtwerden	und	dennoch	bedarf	es	eines	Urteils,	dessen	Unwerturteil	nichtdadurch	geringer	ausfällt,	weil	die	Taten	erst	50	Jahre	späteraufgedeckt	werden,	als	bei	einem	Mittäter.38	Die	Gesellschaft,	dasinternationale	Völkerrecht	und	insbesondere	die	Angehörigen	derOpfer	bedürfen	dieser	Kenntlichmachung	des	Unrechts	und	derBekräftigung	der	Auffassung,	dass	Verbrechen	gegen	die	Menschlichkeitunter	keinen	Umständen	geduldet	werden.Resozialisierung	im	Kontext	von	Kriminalpolitik	und	Strafrecht	musssich	auch	heute	noch	in	ihrer	Zielsetzung	und	Begründung	mitabsoluten	Straftheorien	auseinandersetzen,	die	im	Strafgesetzbuch	undpunitiven	Einstellungen	der	Bevölkerung	tiefe	Spuren	hinterlassenhaben,	zumal	sie	sich	auf	uralte	archaische	Stra�bedürfnisse	stützen.Egal	ob	es	um	die	zu	ergreifenden	Maßnahmen	des	Jugendstrafrechtsgem.	§	38	Abs.	2	JGG	(Jugendgerichtsgesetz),	Angebote	zurResozialisierung	im	Strafvollzug	oder	im	Rahmen	der	Bewährungshilfegeht	–	immer	wieder	wird	den	fachlich	begründetenHandlungskonzeptionen	zur	Resozialisierung	entgegengehalten,	dassdies	ja	keine	Strafen	seien,	die	dem	Unrecht	der	Tat	entsprächen.	ZurVerunsicherung	hinsichtlich	des	Ziels	der	Resozialisierung	zum	Zweckeder	Kriminalprävention	haben	nicht	nur	alte	Stra�ideologien	und	sichständig	reproduzierende	impulsive	archaische	Strafwünschebeigetragen,	sondern	auch	so	genannte	Vereinigungstheorien,39	diesuggerieren,	man	könne	zugleich	›gerecht	vergelten‹	undspezialpräventiv	erziehen,	integrieren	und	resozialisieren.	Auf	diesesSpannungsverhältnis	wird	noch	weiter	eingegangen	werden,	zumalauch	die	Tradition	der	Pädagogik	nicht	frei	ist	von	Strafen	undZwangswirkungen	und	deshalb	sehr	empfänglich	war	für	allerleiKombinationen	und	Vermengungen.In	der	Geschichte	des	Strafrechts	spielte	seit	dem	Anfang	des	19.Jahrhunderts	auch	die	Generalprävention	im	Sinne	des	psychologischenZwangs40	durch	Abschreckung	eine	große	Rolle.41	In	den	überfüllten


